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Kreistag öffentlich 06.05.2020 

 
 
Tagesordnungspunkt 

Bekanntgabe von Eilentscheidungen im Kreistag am 06.05.2020 - öffentlich - 

 
Folgende Eilentscheidungen werden gem. § 89 NKomVG bekannt gegeben: 
 
Lfd. 
Nr. 

Datum Bezeichnung 

1. 10.03.2020 Entlassung des Kreisbrandmeisters aus dem 
Ehrenbeamtenverhältnis 
Herr Kreisbrandmeister Gerd Diekena, geb. am 24.05.1971, 
wohnhaft in 26759 Hinte, Erlenweg 13, wird auf seinen Antrag 
mit Ablauf des 31.03.2020 aus dem Ehrenbeamtenverhältnis 
entlassen. 
 
Der Beschluss ergeht gem. §§ 89 i.V.m. 78 Abs. 3 NKomVG als 
Eilentscheidung. 
 

2. 10.03.2020 Ernennung des Kreisbrandmeisters 
Herr Dieter Helmers, geb. am 05.07.1958, wohnhaft in 26553 
Dornum, Osterdeicher Weg 83, wird mit Ablauf des 31.03.2020 
als stellvertretender Kreisbrandmeister des Landkreises Aurich 
abberufen.  
 
Gleichzeitig wird Herr Dieter Helmers zum 01.04.2020 bis zum 
31.07.2025 unter Berufung in das Beamtenverhältnis als 
Ehrenbeamter zum Kreisbrandmeister des Landkreises Aurich 
ernannt.  
 
Der Beschluss ergeht gem. §§ 89 i.V.m. 78 Abs. 3 NKomVG als 
Eilentscheidung. 
 

3. 10.03.2020 Ernennung eines stellvertretenden Kreisbrandmeisters 
Herr Thomas Kettler, geb. am 05.04.1978, wohnhaft in 26506 
Norden, Burgstraße 3, wird mit Wirkung vom 01.04.2020 bis zum 
31.03.2026 unter Berufung in das Beamtenverhältnis als 
Ehrenbeamter zum stellvertretenden Kreisbrandmeister des 
Landkreises Aurich ernannt.  
 
Der Beschluss ergeht gem. §§ 89 i.V.m. 78 Abs. 3 NKomVG als 
Eilentscheidung. 
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4. 05.02.2020 12. Änderung der Satzung über die Festlegung der Schulbezirke 
für die Schulen des Primarbereiches und des 
Sekundarbereiches I in der Trägerschaft des Landkreises Aurich 
Der 12. Änderung der Satzung über die Festlegung der 
Schulbezirke für die Schulen des Primarbereiches und des 
Sekundarbereiches I in der Trägerschaft des Landkreises Aurich 
gem. der Anlage 1 wird zugestimmt.  
 
Der Beschluss ergeht gem. §§ 89 i.V.m. 78 Abs. 3 NKomVG als 
Eilentscheidung. 
 
 

5. 25.03.2020 Zusammenlegung der Richtlinie über die Förderung von 
Kindern in der Kindertagespflege mit der Satzung über die 
Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege; 
Änderung der Tagespflegepersonen bei Betriebsuntersagung 
aufgrund höherer Gewalt 
Die Zusammenlegung der Richtlinie über die Förderung von 
Kindern in der Kindertagespflege mit der Satzung über die 
Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege mit 
Ergänzung des § 13 „Änderung der Tagespflegepersonen bei 
Betriebsuntersagung aufgrund höherer Gewalt“ wird 
beschlossen. 
 
Die Änderungen sind der beigefügten Satzung über die 
Förderung von Kindern und die Erhebung von Kostenbeiträgen in 
der Kindertagespflege zu entnehmen. 
 
Der Beschluss ergeht gem. § 89 NKomVG als Eilentscheidung. 
 

6. 03.03.2020 Gewährung eines Zuschusses für die Kinderbetreuung sowie 
Fahrtkosten im Rahmen der Sprachkurse für Frauen 2020; 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Dem Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. wird für das Jahr 2020 ein 
Zuschuss bis zu einer Höhe von 11.900,00 Euro für Fahrtkosten 
der Teilnehmerinnen an Sprachkursen für Frauen gewährt. 
Darüber hinaus wird ein Zuschuss bis zu einer Höhe von 
35.000,00 Euro für die Betreuung der Kinder der 
Kursteilnehmerinnen bewilligt. 
 
Der Beschluss ergeht gem. § 89 NKomVG als Eilentscheidung. 
 

7. 03.03.2020 Gewährung eines Zuschusses für die Kinderbetreuung im 
Rahmen der Sprachkurse für Frauen 2020; Europahaus Aurich 
Dem Europahaus Aurich wird für das Jahr 2020 ein Zuschuss bis 
zu einer Höhe von 10.000,00 Euro für die Betreuung der Kinder 
der Kursteilnehmerinnen bewilligt. 
 
Der Beschluss ergeht gem. § 89 NKomVG als Eilentscheidung. 
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8. 14.04.2020 Spende für den Landkreis Aurich oberhalb der Wertgrenze von 
2.000 € 
Die Sachspende der ExxonMobil Production Deutschland GmbH, 
Riethorst 12, 30659 Hannover in Höhe von 30.000,00 € für den 
Landkreis Aurich, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich, wird 
angenommen. 
 
Der Beschluss ergeht gem. § 89 NKomVG als Eilentscheidung. 

 

 
 

 Erstellungsdatum:  Unterschrift  

 24.04.2020 gez. Meinen 
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